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Das deutsche Arbeitszeitgesetz begrenzt die höchstzulässige 

tägliche Arbeitszeit, es setzt Mindestruhepausen während 

der Arbeitszeit und Mindestruhezeiten zwischen Beendigung 

und Wiederaufnahme der Arbeit sowie die Arbeitsruhe an 

Sonn- und Feiertagen fest. Zudem enthält es 

Schutzvorschriften zur Nachtarbeit. Das Gesetz ist für 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer verbindlich.  

© FOTO Bundesministerium für Arbeit und Soziales  

Zweck des Arbeitszeitgesetzes ist, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer 

bei der Arbeitszeitgestaltung zu gewährleisten und die Rahmenbedingungen für flexible 

Arbeitszeiten zu verbessern sowie den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als 

Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung der Arbeitnehmer zu schützen (§ 1 

ArbZG). Quelle dieser Definition: https://de.wikipedia.org/wiki/Arbeitszeitgesetz  

Mehr Auskünfte erhalten Sie beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales.   

Sie können dort das Arbeitszeitgesetz auch herunterladen unter   

 
https://www.bmas.de/DE/Service/Medien/Publikationen/a120-arbeitszeitgesetz.html  
Stand April 2018 |Verfügbarkeit als PDF | Artikelnummer A120    
 

Mehr erfahren Sie auch beim Bundesministerium für Justiz 

https://www.gesetze-im-Internet.de/arbzg/ 
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